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zugleich die alten Erzämter des Schenken, Truchsessen, Marschalls und
Kämmerers zu. Die Kurfürsten erhielten wichtige Rechte vor den andern
Reichsfürsten: Unteilbarkeit ihrer Länder, Recht auf Bergwerke, Münzen
und Zölle, auf volle Gerichtsbarkeit über die Untertanen, Schutz gegen jede
Schmälerung durch Vorrechte anderer Herren. So bildete sich zuerst in
den Kurfürstentümern, dann auch in den übrigen Ländern, die fürstliche
Landeshoheit aus. Die Landesfürsten bekamen das Recht, die hohe
Geistlichkeit und den Adel, dann auch Vertreter der Städte zu Landtagen
zu versammeln. Diese Landstände erwarben bedeutende Rechte, vor allem
das Recht der Steuerbewilligung.

3. Erweiterung und pflege des luxemburgischen k)au§besitze§.
Durch dieses Reichsgesetz war die Macht des Kaisers im Reiche sehr ein¬
geschränkt, deshalb war Karl IV. bemüht, seinen Hausbesitz zu ver¬
größern. Es geschah dies durch Erwerbung der schlesischen Herzogtümer,
des nördlichen Teiles der bayrischen Oberpfalz bis gegen Nürnberg, der
Lausitz und vor allem Brandenburgs, das er dem wittelsbachischen
Markgrafen Otto dem Faulen 1373 abkaufte.

4. Karls Ende. Karl hatte noch bei seinen Lebzeiten die Wahl und
Krönung seines Sohnes Wenzel zum Nachfolger im Reiche (und in Böhmen)
vollziehen lassen. Der jüngere Sohn Sigmund erhielt Brandenburg. Der
Kaiser starb 1378 in seiner geliebten böhmischen Hauptstadt, wo er auch
begraben liegt.

5. Oie nächsten Nachfolger Karls IV. Karls Sohn Wenzel war zu
Anfang seiner Regierung beim niederen Volk und bei der Bürgerschaft der
Städte beliebt, da er in seinen ersten Jahren streng auf Wahrung des
Landfriedens in Böhmen sah. Auch im übrigen Deutschland versuchte er
Ordnung zu stiften. Allein hier war die königliche Gewalt durch. das An¬
wachsen der fürstlichen schon so lahm gelegt und das Reich so sehr in eine
Unzahl von Landesherrschaften zersplittert, daß Wenzels Versuche, einen
Landfrieden zustande zu bringen, bald scheiterten. Ebensowenig vermochte
sein Nachfolger Ruprecht von der Pfalz die königliche Gewalt aus der
Ohnmacht, in die sie gesunken war, zu heben.

6. Oie Semgerichte. In jener Zeit, in der es schwer war, sein Recht
zu finden, gewann das Femgericht für große Teile Deutschlands an Be¬
deutung. Es war ein Überbleibsel des alten Königsgerichts. Sein Sitz
war nur in Westfalen. Den Vorsitz führte der Freigraf, ein freier West¬
fale; die Gerichtsstätte hieß der Freistuhl, Beisitzer waren die Freischöffen.
Berühmt war der Stuhl zu Dortmund auf dem Markte neben dem Rat¬
hause und der zu Arnsberg. Die Freischöffen hießen auch Wissende und
waren zu strenger Geheimhaltung, selbst vor Verwandten, verpflichtet. Sie
urteilten über Diebe, Mörder, Ketzer, Kirchenschänder, Straßenräuber,
Brandstifter und Friedebrecher. Das gerichtliche Verfahren verlief so: der
Beschuldigte wurde 45 Tage vorher vom Freigrafen durch einen Brief vor¬
geladen, welchen der „Fronbote" an das Haus des Beklagten anschlug.


